
Fortschrittliches Arbeitsrecht –
Vorschläge aus linker Perspekti-

ve zur Stärkung der Arbeitnehmer-
rechte“, eine Veranstaltung der LIN-
KE-Landtagsfraktion am 31. Januar
mit zahlreichen Teilnehmern im
Thüringer Landtag. Im Zentrum
der Diskussion standen Reformvor-
schläge für neue Regelungen zum
Arbeitsverhältnis („Arbeitsvertrags-
gesetz“). 

Sie sind von Jens Petermann, LIN-
KE-Bundestagsabgeordneter und frü-
her Richter am Arbeitsgericht, Dr.
Steffen Hultsch, Mitarbeiter der Rosa-
Luxemburg-Stiftung, und Norman
Schmidt, Jurist und Mitarbeiter der
Bundestagsfraktion erarbeitet worden.
Darin finden sich Mindestbedingungen
für Arbeitsverträge, z.B. das Prinzip
der Schriftlichkeit, das Verbot der
Leiharbeit, eine enge Begrenzung der
Befristungsmöglichkeiten, ein Min-
destlohn von zehn Euro pro Stunde,
das Verbot der Bagatell- und Ver-
dachtskündigung. Artikel 30 des Eini-
gungsvertrages verlangt, so Peter-
mann, das Arbeitsvertragsrecht neu zu
regeln; das steht noch aus. Die Bundes-
tagsfraktion will das Reformprojekt
bis spätestens 2013 in den Bundestag
einbringen. 

Arbeitsrecht ist 
Arbeitnehmerschutzrecht

Geplant ist ein komplettes „Arbeits-
gesetzbuch“, auch mit Regelungen
zum Betriebsverfassungsrecht und Ta-
rifrecht. Die Gestaltung von Rechtsre-
gelungen spiegelt immer gesellschaft-
liche Verhältnisse wider – so auch im
Arbeitsrecht. Der Interessengegensatz
und das soziale „Machtgefälle“ zwi-
schen Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-
seite muss ausgeglichen werden, wenn
Arbeitsrecht zum Arbeitnehmerschutz-
recht werden soll. 

In der derzeitigen gesellschaftlichen
Situation sind die Arbeitnehmer der
„schwächere Part“ - zumal viele Men-
schen darauf angewiesen sind mit „ab-
hängiger Beschäftigung“ ihre Existenz
zu sichern. Nicht zuletzt mit den so
genanten „Reformen“ der vergangen
Jahrzehnte hat sich der mehr oder we-
niger bestehende Ausgleich zwischen
Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite
sehr zulasten der Arbeitnehmerseite
verschoben (z.B. Lockerung des Kün-
digungsschutzes, Ausdehnung der Be-
fristungsmöglichkeiten, Ausweitung
von „Minijobs“ und Leiharbeit, Strei-
chung des Kriteriums der „Zumutbar-
keit“ bei der Arbeitsvermittlung durch
Agenturen für Arbeit). 

Ina Leukefeld, arbeitsmarktpoliti-
sche Sprecherin der Thüringer Links-
fraktion, hatte ausführliches statisti-
sches Material parat. Die Zahlen der
Beschäftigten in Leiharbeit (bundes-
weit ca. 910.000, in Thüringen ca.
30.000) und der sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigten mit weniger
als 850 Euro im Monat (34% in Thü-
ringen; 16% im Bundesschnitt) sowie
der Beschäftigten, die in Thüringen ihr

Einkommen mit Hartz IV „aufstocken“
müssen (ca. 56.000) zeigen die „Erosi-
on“ und Demontage sozialversiche-
rungspflichtiger und Existenz sichern-
der „Normalarbeitsverhältnisse“. Hier
muss gegengesteuert werden. 

Ein Ansatzpunkt: Artikel 36 Thürin-
ger Verfassung mit dem Staatsziel
Schaffung Existenz sichernder, men-
schenwürdiger Arbeit. Rechtsanwalt
Harro Schultze aus Köln, Fachgebiet
Arbeitsrecht, wies darauf hin, dass Ur-
teile des Bundesverfassungsgerichts
Vorgaben aus Grundrechten konkreti-
sierten, so z.B. das „Mitbestimmungs-
urteil“ aus dem Jahr 1979. 

Für mehr Klarheit
und Übersichtlichkeit

Diese Argumente sollten in der Re-
formdiskussion genutzt werden. Der
Rechtsanwalt stellte auch dar, wie sehr
mittlerweile EU-Recht und Europäi-
sche Gerichte (EuGH, EGMR) das Ar-
beitsrecht in Deutschland beeinflus-
sen. Ein positives Beispiel: das Urteil
zur Anerkennung von Bereitschaftszeit
(z.B. von medizinischem Personal) als
Arbeitszeit; ein negatives Beispiel: das
aktuelle Urteil zu Kettenarbeitsverträ-
gen. Daher müssen für die Arbeits-
rechtsrechtsreform auch die bestehen-
den neoliberalen „Weichenstellungen“
auf EU-Ebene angegangen werden.
Das Arbeitsrecht in Deutschland ist
über viele verschiedene gesetzliche
Regelungen und verbindliche Bestim-

mungen (z.B. Tarifverträge) verstreut.
Wichtige Teile des Arbeitsrechts sind
„Richterrecht“: aus bestehenden Rege-
lungen werden durch „Rechtsfortbil-
dung“ von den Gerichten Lösungen am
Einzelfall entwickelt für die Anwen-
dung auf vergleichbare Fälle. Unüber-
sichtlichkeit und Mangel an systemati-
scher „Verschriftlichung“ machen es
Beschäftigten oft schwer, sich zutref-
fend zu informieren und die eigenen
Rechte durchzusetzen, monierte Ralf
Hauboldt, justizpolitischer Sprecher
der Linksfraktion im Thüringer Land-
tag. 

Thomas Steinhäuser von der IG Me-
tal Südthüringen, ehrenamtlicher Rich-
ter am Arbeitsgericht, forderte Begrif-
fe, wie z.B. „Arbeitnehmer“, eindeutig
und klar zu formulieren, um mehr
Rechtssicherheit für Betroffene zu
schaffen. Andreas Walter, Direktor des
Arbeitsgerichts Erfurt, befürwortete in
seinem Beitrag die Schaffung eines Ar-
beitsgesetzbuches. Es könne aber nicht
alles bis ins Detail schriftlich geregelt
werden, denn die Richter seien auf ei-
nen gewissen Anpassungsspielraum
angewiesen, um im konkreten Fall
„tatsächliche Einzelfallgerechtigkeit“
zu erzielen.  Die Reformvorschläge der
LINKEN zu einem Arbeitsvertragsge-
setz und für ein Arbeitsgesetzbuch
wurden als wichtiger und sehr brauch-
barer Beitrag für eine wirksame Ar-
beitsrechts-Reform bewertet, auch
wenn an Details noch weiter diskutiert
werden müssen. Sandra Steck  

Für eine Reform des Arbeitsrechts
Der Durchschnittsverdienst von

Lehrbeauftragten an Hochschulen
in Thüringen liegt zwischen 280
und 2.400 Euro pro Semester.
Lehrbeauftragte ohne andere
Hauptbeschäftigung müssen oft
ihr Einkommen mit Sozialhilfe-
Leistungen aufstocken. Mit dieser
einfachen Flucht aus der tariflich
geregelten Beschäftigung decken
Hochschulen ein Großteil von For-
schung und Lehre ab und sparen
auf Kosten der Beschäftigten, kri-
tisiert MdL Susanne Hennig. Die
negativen Folgen für die Qualität
von Forschung und Lehre sowie
die Gewinnung von gutem wisse-
schaftlichen Nachwuchs“ sind of-
fensichtlich. DIE LINKE im Thü-
ringer Landtag unterstützt auch die
Forderungen der GEW nach tarif-
lich abgesicherten Beschäfti-
gungsverhältnissen von Promovie-
renden während ihrer wissen-
schaftlichen Arbeit.                      

KURZ UND PRÄGNANT

Prekäre Beschäftigung an Hochschulen Erfolgreiche Veranstaltung der Linksfraktion trägt das Thema „Neues Arbeitsgesetzbuch“ in die Öffentichkeit
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Vorschläge intensiv diskutieren

Die LINKE wird die  Vorschläge
des Thüringer Landesverbandes
von Mehr Demokratie e.V. intensiv
diskutieren. Dabei geht es um die
Möglichkeit der Direktwahl und
direkten Abwahl einer ganzen Rei-
he öffentlicher Funktionen durch
die Thüringer Bürger. „Auch die
Linksfraktion ist für die Stärkung
der Bürgerbeteiligung bei Sach-
und Personalentscheidungen. Wir
begrüßen diese wichtige Themen-
diskussion in Sachen Stärkung der
Bürgerbeteiligung“, so Fraktions-
vorsitzender Bodo Ramelow, der
an Mehr Demokratie Thüringen
die Einladung ausspricht, mit der
LINKEN den Vorschlagskatalog
zu beraten und zu bewerten. Es
müsse eine viel gründlichere Dis-
kussion über mehr direkte Demo-
kratie auch bei Personalentschei-
dungen geführt werden.               

Richter und Rechtsanwälte, Personal- und Betriebsräte, Vertreter der Agentur
für Arbeit und von Arbeitsloseninitiativen diskutierten mit Abgeordneten der
LINKEN auf einer Tagung der Linksfraktion im Thüringer Landtag in Erfurt
Möglichkeiten der Stärkung der Arbeitnehmerrechte. Fraktionsvorsitzender Bo-
do Ramelow betonte eingangs der sehr gut besuchten Veranstaltung, dass die
Brisanz des Themas gar nicht hoch genug eingeschätzt werden könne und es
auch einer Diskussion darüber bedarf, ob es nicht einen verfassungsrechtlichen
Anspruch auf Arbeit geben müsse. 

Jens Petermann betonte auf der Tagung, dass schon mit Entstehung des Bür-
gerlichen Gesetzbuches, BGB, das seit 1.1.1900 gilt, diskutiert wurde, das Ar-
beitsrecht eigenständig zu regeln. Das Recht auf Arbeit stand während der Revo-
lution von 1848 auf der Agenda. Als Recht auf menschenwürdige, Existenz si-
chernde Arbeit wurde es mit den internationalen Regelungen über Menschen-
rechte auch für Deutschland verbindlich (z.B. in der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte, dem UN-Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rech-
te, der Europäischen Sozialcharta). Das Arbeitsrecht muss der konkreten Umset-
zung dieser Grund- und Menschrechtsverpflichtungen dienen, so Petermann. Ar-
beitsrecht hat daher immer Arbeitnehmerschutzrecht zu sein. Dr. Hultsch unter-
strich aber auch die gesellschaftliche Gestaltungsfunktion: so enthält der Re-
formvorschlag z.B. auch Regelungen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und
Beruf und zur Förderung älterer Arbeitnehmer.           

Barrierefreie Bahnhofssanierung
„Es ist vollkommen unverständ-

lich, warum erst ab einem Auf-
kommen von 1.000 Reisenden pro
Tag Barrierefreiheit, u.a. mit Auf-
zügen oder Rampen, hergestellt
werden soll“, kritisiert MdL Karo-
la Stange die Deutsche Bahn AG,
die 2012 und 2013 vermehrt Bahn-
höfe barrierefrei umgestalten will.
Nach der geltenden UN-Konventi-
on müssten auch kleinere Bahnhö-
fe oder Haltestellen barrierefrei
sein. 

Das Beispiel des im Sommer
2011 mit einem hohen zweistelli-
gen Millionenbetrag sanierten
Bahnhofs Vieselbach bei Erfurt
zeige, dass die Investitionssumme
nicht sachgerecht eingesetzt wur-
de. Die Bahn habe Diskriminie-
rung bewusst in Kauf genommen,
da die Bahnsteige z. B. für Roll-
stuhlfahrer nicht nutzbar sind. 


